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den Antrag aufzunehmen, dann kann er in der Rechts
antragstelle vieles lernen und üben, was er später in sei
ner richterlichen Arbeit (z. B. in der Verhandlungsführung) 
braucht: den richtigen Umgang mit den Bürgern, die Ge
sprächsführung, das Herausfinden des rechtlich relevanten 
Sachverhalts und seine präzise Wiedergabe im Schriftsatz 
sowie die richtige Antragstellung. Außerdem kann er sein 
erlerntes juristisches Wissen im großen Umfang anwenden.

Gute Erfahrungen haben diese Kreisgerichte auch mit 
der Einbeziehung der Assistenten in die Verfahrensbear
beitung gewonnen. Die Assistenten haben vom ersten Tage 
an selbständig konkrete Aufgaben der richterlichen Arbeit 
in der Kammer des Ausbildungsgerichts zu lösen. Dabei 
werden die Anforderungen schrittweise erhöht, vor allem 
an die Qualität und die Verwertbarkeit der Arbeitsergeb
nisse, aber auch an die Erledigung der Arbeiten innerhalb 
einer bestimmten Zeit, um den Assistenten auch an das 
quantitative Arbeitsmaß, das von einem Richter verlangt 
werden muß, zu gewöhnen.

Mit diesen Ausbildungsmethoden sind grundsätzliche 
Fragen der Ausbildung aufgeworfen. Da der vorliegende 
Musterausbildungsplan des Ministeriums der Justiz ihnen 
nicht mehr gerecht wird, ist vorgesehen, gemeinsam mit 
erfahrenen Praktikern und mit Wissenschaftlern einen 
neuen Ausbildungsplan zu erarbeiten, der den därgestell- 
ten Anforderungen entspricht und mit der Ausbildung an 
der Universität auf den einzelnen Rechtsgebieten abge
stimmt ist. Auch der Inhalt der Lehrgänge des Ministeriums 
der Justiz für Richterassistenten und der Assistentenschu
lungen der Bezirksgerichte wird neu gestaltet werden 
müssen.

Einflußnahme auf eine dem Berufsethos des Richters
entsprechende Haltung

Die besten Ausbildungsergebnisse erreichen diejenigen 
Assistenten, die eine dem Berufsethos des Richters entspre
chende Haltung zu ihrer künftigen Tätigkeit mitbringen. 
Eine solche Haltung stimuliert die Lernhaltung und fördert 
eine positive Einstellung zur Ausbildung. Die erzieherische 
Einflußnahme auf die Assistenten in dieser Richtung ist 
deshalb eine grundlegende Voraussetzung für qualifizierte 
Ausbildungsergebnisse. Dabei ist aber auch zu überlegen, 
wie diese Erziehungsarbeit durch geeignete Methoden der 
Leistungsstimulierung unterstützt werden kann.

Es wäre z. B. zu prüfen, ob neben den von den Kreisge
richten bereits beschrittenen Wegen (Lob und Tadel bzw. 
Prämiierung einer besonderen Leistung) eine Art Lei
stungsbuch für Richterassistenten vorzusehen ist, in das 
nach Beendigung eines Ausbildungsabschnittes die erreich
ten Ergebnisse eingetragen und bewertet werden. Damit 
könnten jederzeit die Ausbildungsleistungen des Assisten
ten nachgewiesen werden. Dieses Leistungsbuch könnte zu
gleich die Grundlage für die Berichterstattung am Ende 
der Ausbildungszeit bilden und bei den Entscheidungen 
über die Dauer der Assistentenzeit und die Kandidatur zur 
Richterwahl mit berücksichtigt werden.

Berichterstattung über Abschluß der Ausbildung
Nach § 9 Abs. 2 der Richterassistentenordnung haben vor 
Abschluß der Assistentenzeit sowohl der Assistent selbst 
als auch der Ausbildungsleiter dem Direktor des Bezirks
gerichts über den Verlauf und die Ergebnisse der Ausbil
dung und Erziehung zu berichten. Diese Regelung hat sich 
vor allem in ihrer ideologischen Wirkung auf die Einstel
lung der Assistenten und der verantwortlichen Leiter zur 
Assistentenzeit bewährt. Die Berichterstattung wird aber 
in den Bezirken noch unterschiedlich gehandhabt. Die 
Skala reicht von gut vorbereiteten Veranstaltungen, bei 
denen u. a. schriftlich vorzulegende Arbeiten zu ausgewähl
ten RechtSDroblemen durch den Assistenten zu verteidigen 
sind, bis hin zu routinemäßig ablaufenden Berichterstat
tungen.

Die Erfahrungen zeigen jedoch, daß eine niveauvoll ge
staltete Berichterstattung als würdiger Abschluß der Assi
stentenzeit durchaus ihre Bedeutung hat und daß mit ihr 
Leistungsbereitschaft und Leistungsstreben der Assistenten 
wirksam beeinflußt werden können. Deshalb muß künftig 
für alle Assistenten die Assistentenzeit nach einheitlichen 
Kriterien abgeschlossen werden. Auch insoweit ist der Mu
sterausbildungsplan zu überarbeiten.

Nach unseren Vorstellungen könnte z. B. das exakt ge

führte Leistungsbuch des Assistenten, eine schriftlich anzu
fertigende Belegarbeit, die mündliche Verteidigung der we
sentlichen Thesen dieser Arbeit und eine Einschätzung des 
Direktors des Kreisgerichts über Erfolg und Ergebnisse der 
Ausbildung Grundlage der Vorbereitung und Ausgestal
tung der Berichterstattung sein.

Qualifizierte Anleitung der Betreuer
Ein hohes Niveau der Ausbildung und Erziehung während 
der Assistentenzeit hängt stets von den initiativreichen, 
politisch umsichtigen und von persönlichem Engagement 
getragenen Bemühungen der Direktoren der Kreisgerichte 
und der mit der Ausbildung betrauten Richter ab. Deshalb 
bedürfen diese Kader der qualifizierten Anleitung, wobei 
der ständigen ideologischen Arbeit auch weiterhin beson
dere Aufmerksamkeit gebührt. Diese Arbeit sollte jedoch 
künftig durch Maßnahmen unterstützt und ausgebaut wer
den, die bisher noch nicht genutzt worden sind. Zu denken 
wäre hier insbesondere an spezielle Beratungen oder 
Schulungen, in denen gute Arbeitsmethoden verallgemei
nert werden und in denen verantwortliche Hochschulleh
rer der Sektion Rechtswissenschaft über Ausbildungsergeb
nisse und Ausbildungsmethoden an der Universität spre
chen sollten, wie überhaupt ein regelmäßiger Erfahrungs
austausch der Praktiker untereinander und zwischen Praxis 
und Universität von großem Wert wäre.
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